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 75/22. Friedliche Regelung der Palästina-Frage 
 
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis 
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 betonend, dass der Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völ-
ker zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen gehört, 

 in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 und unter er-
neuter Betonung der Bedeutung der Wahrung und Festigung des Weltfriedens auf der 
Grundlage der Freiheit, der Gleichheit, der Gerechtigkeit und der Achtung der grundlegen-

https://undocs.org/ot/A/RES/2625(XXV)
https://undocs.org/ot/A/RES/ES-10/15
https://undocs.org/ot/A/RES/ES-10/17
https://undocs.org/ot/A/ES-10/273
https://undocs.org/ot/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ot/A/ES-10/794
https://undocs.org/ot/A/48/486
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der vollständigen Einhaltung der zwischen den beiden Seiten geschlossenen Abkommen un-
ternommen werden müssen, 

 insbesondere die Notwendigkeit unterstreichend, alle völkerrechtswidrigen Handlun-
gen, die das Vertrauen untergraben und Fragen betreffend den endgültigen Status präjudi-
zieren, sofort einzustellen, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die internationale Gemeinschaft, neuerliche 
und abgestimmte Anstrengungen zu unternehmen, um einen politischen Horizont wieder-
herzustellen und den Abschluss eines Friedensvertrags voranzubringen und zu beschleuni-
gen, um durch die Regelung ausnahmslos aller offenen Fragen, einschließlich aller Fragen 
betreffend den endgültigen Status, unverzüglich ein Ende der israelischen Besetzung, die 
1967 begann, herbeizuführen, damit eine gerechte, dauerhafte und friedliche Regelung des 
israelisch-palästinensischen Konflikts, im Einklang mit der international anerkannten 
Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung, und des arabisch-israelischen Konflikts herbeigeführt 
und ein umfassender Friede im Nahen Osten verwirklicht wird, 

 in Anerkennung der Anstrengungen, welche die palästinensische Regierung mit inter-
nationaler Unterstützung unter92 (r)1.6 (A)2w7ÿ5J
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 Kenntnis nehmend von dem am 23. September 2011 gestellten Antrag Palästinas auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen5, 

 sowie Kenntnis nehmend von ihrer Resolution 67/19 vom 29. November 2012, mit der 
unter anderem beschlossen wurde, Palästina in den Vereinten Nationen den Status eines Be-
obachterstaats ohne Mitgliedschaft zu gewähren, und ferner Kenntnis nehmend von dem 
Folgebericht des Generalsekretärs6, 

 in Anerkennung der Anstrengungen der Zivilgesellschaft zur Förderung einer friedli-
chen Regelung der Palästina-Frage, 

 betonend

https://undocs.org/ot/A/RES/67/19
https://undocs.org/ot/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ot/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/ot/A/66/371
https://undocs.org/ot/A/67/738
https://undocs.org/ot/A/56/1026
https://undocs.org/ot/A/RES/14/221
https://undocs.org/ot/S/2003/529
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